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Bekanntmachung der Beschlüsse
der Gemeindevertretung

Groß Kreutz (Havel)
Öffentliche Sitzung am 28. März 2006
Mit Beschluss Nr. GK/H/033/2006 wurde der Durchführung eines
Schlichtungsgesprächs zur Thematik Verwaltungssitz der Gemeinde nicht
zugestimmt.
Gegen den Bescheid des Landkreises Potsdam-Mittelmark vom 13.03.2006
soll Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden, dies wurde mit
Beschluss Nr. GK/H/034/2006 beschlossen.
Die Beratung zu den Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark vom 9.3.06 sowie des Ministeriums des Innern vom 14.3.06
über eine gutachterliche Bewertung der Verwaltungsgebäude in Jeserig und
Groß Kreutz wurde mit Beschluss GK/H/035/2006 in die nächste Hauptaus-
schusssitzung vertagt.
Mit Beschluss Nr. GK/H/036/2006 wurde die Beanstandung des Bürgermei-
sters vom 9.3.2006 zum Beschluss Nr. GK/H/019/2006 über den Verwal-
tungssitz Groß Kreutz sowie der unverzüglichen Realisierung der Konzen-
tration der Verwaltung abgelehnt.
Über die Beanstandung des Beschlusses Nr. GK/H/20/2006 vom 28.2.2006,
den vorhergehenden Beschluss zur Verwaltungskonzentration am Standort
Groß Kreutz mit seiner Begründung im Amtsblatt für die Gemeinde Groß
Kreutz (Havel) zu veröffentlichen, wurde beraten. Die Beanstandung wurde
abgelehnt. Hierzu erging der Beschluss Nr. GK/H/037/2006.
Der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 21.10.2004
wurde anlässlich der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2006 mit Be-
schluss Nr. GK/H/038/2006 zugestimmt.
Im Stellenplan 2006 ist bei der stellvertretenden Amtsleiterstelle Ordnung
und Organisation ein KW-Vermerk anzubringen. Dies beschlossen die Ab-
geordneten mit Beschluss Nr. GK/H/039/2006.
Im Rahmen der Haushaltsdiskussion wurde eine Erhöhung der Mittel für
freiwillige Aufgaben in den Ortsteilen von 1,50 Euro/je Einwohner auf 3,00
Euro/je Einwohner beschlossen. Beschluss Nr. GK/H/040/2006.
Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2006 mit Anlagen wurde
mit Beschluss Nr. GK/H/041/2006 zugestimmt.
Im Weiteren wurden das vorliegende Investitionsprogramm und die Finanz-
planung für die Jahre 2006 - 2010 diskutiert und beschlossen. Dem Investi-
tionsprogramm stimmten die Gemeindevertreter mit Beschluss Nr. GK/H/
042/2006 zu.
Nach vorheriger Beratung und Zustimmung im Ortsbeirat Götz stimmten
die Abgeordneten mit Beschluss Nr. GK/H/043/2006 dem vorliegenden Wirt-
schaftsplan 2006 für den Eigenbetrieb Trinkwasser/Abwasser – OT Götz zu.
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeindevertretung wurde wie folgt
besetzt: Herr Armin Bach, Herr Burghard Süring und Herr Werner Birkholz.

Dies wurde mit Beschluss Nr. GK/H/044/2006 beschlossen.
Mit Beschluss Nr. GK/H/045/2006 beschloss die Gemeindevertretung die
Aufhebung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Wochenend-
platzgebiet Ahornweg“ – OT Jeserig vom 13.12.2005.
Die Billigung des geänderten Entwurfs des Bebauungsplans „Wochenend-
platzgebiet Ahornweg“ mit Stand 03/06 sowie die Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung gem. § 3 und § 4 BauGB sowie die Titeländerung in
„Wochenendplatzgebiet Akazienweg“ beschlossen die Gemeindevertreter
mit Beschluss Nr. GK/H/046/2006.

Nicht öffentlicher Teil der Sitzung am 28. März 2006
Die Rechnungen des von der Gemeindevertretung beauftragten Rechtsan-
walts sind nach sachlicher Richtigzeichnung durch den Vorsitzenden der
Gemeindevertretung unverzüglich durch die Kämmerin zu begleichen. Dies
wurde mit Beschluss Nr. GK/H/047/2006 beschlossen.
Mit Beschluss Nr. GK/H/048/2006 wurde nach vorheriger Zustimmung des
Ortsbeirates Schenkenberg einem Grundstückskaufantrag für die Gemar-
kung Schenkenberg, Flur 3, Flurstück 83/2 entsprochen. Auch einem verän-
derten Kaufantrag für das Flurstück 601 der Flur 2 der Gemarkung Groß
Kreutz stimmten die Gemeindevertreter zu. Hierzu erging der Beschluss Nr.
GK/H/049/2006. Der Auftrag für die Maßnahme „Lieferung und Montage
von Brandschutztüren, Obertürschließern, Rauchmeldern und Profizylindern“
in der Kita Jeserig wurde nach beschränkter Ausschreibung mit Beschluss-
Nr. GK/H/050/2006 an die Firma Badeja Baumontage/Bauelemente Jeserig
vergeben. Mit Beschluss Nr. GK/H/051/2006 wurde der befristeten Einstel-
lung einer Kita-Erzieherin für die Kita Schmergow für den Zeitraum vom
03.04.06 bis 31.05.06 zugestimmt.

Bericht aus den Sitzungen
der Ortsbeiräte der Gemeinde

Groß Kreutz (Havel)
Ortsbeirat Deetz
Öffentliche Sitzung am 14. März 2006
Über den geplanten Bau des „Havelradweges“ wurde durch das Bauamt
informiert.
Der Ortsbeirat begrüßt die Errichtung des Radweges.
Der Ortsbeirat fasste einstimmig den Beschluss, den Verwaltungsstandort
der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) im Ortsteil Groß Kreutz zu zentralisie-
ren.
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde über einen Kaufantrag für die
Flurstücke 156/1 und 474 der Flur 5 beraten. Eine Festlegung hierzu wurde
vertagt.
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Ortsbeirat Groß Kreutz
Öffentliche Sitzung am 3. April 2006
Der Ortsbürgermeister informierte über die Beschlussfassungen zum Haus-
haltssicherungskonzept und Haushaltsplan 2006.
Die mit den Vereinen geführten Gespräche wurden ausgewertet.
Die Freiwillige Feuerwehr des OT Groß Kreutz begeht im Jahr 2007 ihr 100jäh-
riges Jubiläum.
Wehrleiter und Ortsbürgermeister werden einen Antrag auf finanzielle Un-
terstützung an die Gemeinde vorbereiten. Die FFw Groß Kreutz weist dar-
auf hin, dass es an Nachwuchskräften fehlt, hier sowohl bei der Jugend-
wehr als auch bei den Erwachsenen.
Der Tischtennisverein und auch der Fußballverein wiesen darauf hin, dass
die Hallennutzungsgebühren für die sich selbst finanzierenden Vereine gro-
ße Probleme bedeuten.
Am 12.04.05 gründet sich der „Kulturförderverein“. Ziel und Aufgabe die-
ses Vereins wird die Koordination der Kulturarbeit und des Birnenfestes als
besonderer Höhepunkt des Ortsteils Groß Kreutz sein.
Die Kita „Storchennest“ begeht am 8.9.2006 das 20jährige Jubiläum. Der
Ortsbeirat wird die Feierlichkeiten unterstützen.

Ortsbeirat Krielow
Öffentliche Sitzung am 12. April 2006
Der Ortsbeirat beriet am 12.4.06 in öffentlicher Sitzung über Maßnahmen
im Ortsteil Krielow.
Hier bilden u.a. die Sanierung des Sportplatzes und die Renovierung des
Gemeindehauses Schwerpunkte.
Über einen Grundstückskaufantrag für das Grundstück Flur 4, Flurstück 56
in der Gemarkung Krielow wurde beraten, der Ortsbeirat empfiehlt der Ge-
meindevertretung die Zustimmung.

Merkblatt zur Steuerklassenwahl
bei Arbeitnehmer-Ehegatten

für das Jahr 2006
Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind, nicht dauernd ge-
trennt leben und beide Arbeitslohn**) beziehen, können bekanntlich für
den Lohnsteuerabzug wählen, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeord-
net werden wollen oder ob einer von ihnen (der Höherverdienende) nach
Steuerklasse III und der andere nach Steuerklasse V besteuert werden will.
Die Steuerklassenkombination Ill/V ist so gestaltet, dass die Summe der
Steuerabzugsbeträge beider Ehegatten in etwa der zu erwartenden Jahres-
steuer entspricht, wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte ca. 60
v.H., der in Steuerklasse V eingestufte ca. 40 v.H. des gemeinsamen Ar-
beitseinkommens erzielt. Es bleibt den Ehegatten unbenommen, sich trotz-
dem für die Steuerklassenkombination IV/IV zu entscheiden, wenn sie den
höheren Steuerabzug bei dem Ehegatten mit der Steuerklasse V vermeiden
wollen; dann entfällt jedoch für den anderen Ehegatten die günstigere Steu-
erklasse III.

Um den Arbeitnehmer-Ehegatten die Steuerklassenwahl zu erleichtern,
haben das Bundesfinanzministerium und die obersten Finanzbehörden der
Länder die in der Anlage beigefügten Tabellen ausgearbeitet. Aus ihnen
können die Ehegatten nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die
Steuerklassenkombination feststellen, bei der sie die geringste Lohnsteuer
entrichten müssen. Soweit beim Lohnsteuerabzug Freibeträge zu berück-
sichtigen sind, sind diese vor Anwendung der jeweils in Betracht kommen-
den Tabelle vom monatlichen Bruttoarbeitslohn abzuziehen.

Die Tabellen erleichtern lediglich die Wahl der für den Lohnsteuerabzug
günstigsten Steuerklassenkombination. Ihre Aussagen sind auch nur in den
Fällen genau, in denen die Monatslöhne über das ganze Jahr konstant blei-
ben. Im Übrigen besagt die im Laufe des Jahres einbehaltene Lohnsteuer
noch nichts über die Höhe der Jahressteuerschuld. Die vom Arbeits-
lohn einbehaltenen Beträge an Lohnsteuer stellen im Regelfall nur Voraus-
zahlungen auf die endgültige Jahressteuerschuld dar. In welcher Höhe sich

nach Ablauf des Jahres Erstattungen oder Nachzahlungen ergeben, lässt
sich nicht allgemein sagen; hier kommt es immer auf die Verhältnisse des
Einzelfalles an. Das Finanzamt kann im Übrigen für Arbeitnehmer, die zur
Einkommensteuer veranlagt werden, auch Einkommensteuer-Vorauszahlun-
gen festsetzen, wenn damit zu rechnen ist, dass die Jahressteuerschuld die
einzubehaltende Lohnsteuer übersteigt. Weitere Erläuterungen finden Sie
in den Informationen für Arbeitnehmer „Lohnsteuer 2006“ auf den Inter-
netseiten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg (http://
www.mdf.brandenburg.de/media/1385/LS_2006_www_oS2.pdf).

Bei der Wahl der Steuerklassenkombination sollten die Ehegatten auch da-
ran denken, dass die Steuerklassenkombination auch die Höhe der Lohner-
satzleistungen, wie Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld und Mutterschaftsgeld,
beeinflussen kann. Eine vor Jahresbeginn getroffene Steuerklassenwahl wird
bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen von der Agentur für Arbeit
grundsätzlich anerkannt. Wechseln Ehegatten im Laufe des Kalenderjahrs
die Steuerklassen, können sich bei der Zahlung von Lohnersatzleistungen,
z.B. wegen Arbeitslosigkeit eines Ehegatten, unerwartete Auswirkungen er-
geben. Deshalb sollten Arbeitnehmer, die damit rechnen, in absehbarer Zeit
eine Lohnersatzleistung für sich in Anspruch nehmen zu müssen oder diese
bereits beziehen, vor der Neuwahl der Steuerklassenkombination zu deren
Auswirkung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zuständigen Sozial-
leistungsträger befragen.

In den Fällen, in denen die Ehegatten bisher schon beide Arbeitslohn bezo-
gen haben, trägt die Gemeinde auf den Lohnsteuerkarten für 2006 die
Steuerklasse ein, die auf den Lohnsteuerkarten für 2005 bescheinigt wa-
ren. Die Ehegatten haben jedoch die Möglichkeit, die Steuerklassenein-
tragung vor dem 1. Januar 2006 von der Gemeinde, die die Lohnsteuer-
karten ausgestellt hat, ändern zu lassen. Ein Steuerklassenwechsel im Lau-
fe des Jahres 2006 kann in der Regel nur einmal, und zwar spätestens bis
zum 30. November 2006, bei der Gemeinde beantragt werden. Nur in den
Fällen, in denen im Laufe des Jahres 2006 ein Ehegatte aus dem Dienstver-
hältnis ausscheidet oder verstirbt, kann die Gemeinde bis zum 30. Novem-
ber 2006 auch noch ein weiteres Mal einen Steuerklassenwechsel vorneh-
men. Bei einer Änderung der Steuerklassen oder einem Steuerklassenwechsel
sind beide Lohnsteuerkarten bei der Gemeinde vorzulegen.

Tabellen zur Steuerklassenwahl
Da die Höhe der Lohnsteuer auch davon abhängt, ob der Arbeitnehmer
rentenversicherungspflichtig ist oder nicht, sind zwei Tabellen zur Steuer-
klassenwahl aufgestellt worden. Die Tabelle I ist zu benutzen, wenn der
höherverdienende Ehegatte rentenversicherungspflichtig ist; die Tabelle II
ist zu benutzen, wenn der höherverdienende Ehegatte rentenversicherungs-
frei ist.

Beide Tabellen gehen vom monatlichen Arbeitslohn A*) des höherverdie-
nenden Ehegatten aus. Dazu wird jeweils der monatliche Arbeitslohn B*)
des geringerverdienenden Ehegatten angegeben, der bei einer Steuer-
klassenkombination III (für den Höherverdienenden) und V (für
den Geringerverdienenden) nicht überschritten werden darf, wenn
der geringste Lohnsteuerabzug erreicht werden soll. Die Spalten 2 und 5
sind maßgebend, wenn der geringerverdienende Ehegatte rentenversiche-
rungspflichtig ist; ist der geringerverdienende Ehegatte rentenversicherungs-
frei sind die Spalten 3 und 6 maßgebend. Übersteigt der monatliche Ar-
beitslohn des geringerverdienenden Ehegatten den nach den Spalten 2, 3
oder 5 und 6 der Tabellen in Betracht kommenden Betrag, so führt die
Steuerklassenkombination IV/IV für die Ehegatten zu einem ge-
ringeren oder zumindest nicht höheren Lohnsteuerabzug als die
Steuerklassenkombination Ill/V.

**)aktives Beschäftigungsverhältnis, keine Versorgungsbezüge
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Beispiele:
1. Ein Arbeitnehmer-Ehepaar, beide rentenversicherungspflichtig, bezieht

Monatslöhne (nach Abzug etwaiger Freibeträge) von 3.000 EUR und
1.800 EUR. Da der Monatslohn des geringerverdienenden Ehegatten
den nach dem Monatslohn des höherverdienenden Ehegatten in der
Spalte 2 der Tabelle I ausgewiesenen Betrag von 1.956 EUR nicht über-
steigt, führt in diesem Falle die Steuerklassenkombination III/V zur ge-
ringsten Lohnsteuer.

Vergleich nach der Allgemeinen Monatslohnsteuertabelle:

a) Lohnsteuer für 3.000 EUR nach Steuerklasse III 270,16 EUR
 für 1.800 EUR nach Steuerklasse V 475,66 EUR,
insgesamt also 745,82 EUR.

b) Lohnsteuer für 3.000 EUR nach Steuerklasse IV 557,08 EUR,
für 1.800 EUR nach Steuerklasse IV 206,83 EUR,
insgesamt also 763,91 EUR.

2. Würde der Monatslohn des geringerverdienenden Ehegatten 2.500 EUR
betragen, so würde die Steuerklassenkombination IV/IV insgesamt zur
geringsten Lohnsteuer führen.

Vergleich nach der Allgemeinen Monatslohnsteuertabelle:

a) Lohnsteuer für 3.000 EUR nach Steuerklasse III 270,16 EUR,
für 2.500 EUR nach Steuerklasse V 758,50 EUR,
insgesamt also 1.028,66 EUR.

b) Lohnsteuer für 3.000 EUR nach Steuerklasse IV 557,08 EUR,
für 2.500 EUR nach Steuerklasse IV 402,00 EUR,
insgesamt also 959,08 EUR.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der Aufhebung des Beschlusses
vom 28.03.2006 zur Billigung und Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung des geänderten Entwurfs des Bebauungsplanes „Wochenend-platz-
gebiet Akazienweg“ der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) OT Jeserig, bekannt
gemacht im Amtsblatt vom 07.04.2006, an.

Groß Kreutz (Havel), den 26.04.2006

Kalsow
Bürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplan

„Wochenendplatzgebiet Akazienweg“
der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

OT Jeserig
Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2006 zum geänderten
Entwurf des Bebauungsplanes „Wochenendplatzgebiet Akazienweg“ und
die Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 20. April bis 26. Mai 2006 in der
Gemeindeverwaltung Groß Kreutz (Havel) werden aufgehoben.

Groß Kreutz (Havel), den 26.04.2006

Kalsow
Bürgermeister
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Bekanntmachung
Bebauungsplan

„Wochenendhausgebiet Akazienweg“
der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

OT Jeserig
Öffentliche Auslegung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) hat in ihrer
Sitzung am 25.04.2006 die Änderung der Bezeichnung des B-Planes in

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung des Beschlusses zur Änderung der
Bezeichnung des B-Planes in „Wochenendhausgebiet Akazienweg“, die
Billigung des geänderten Entwurfs des Bebauungsplanes „Wochenendhaus-
gebiet Akazienweg“ mit Stand 04/06 der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
OT Jeserig und die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 und
§ 4 BauGB, beschlossen in der Sitzung der Gemeindevertretung vom
25.04.2006, im Amtsblatt der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Ausgabe vom
05.05.2006, an.

Groß Kreutz (Havel), den 26.04.2006

Kalsow
Bürgermeister

„Wochenendhausgebiet Akazienweg“ beschlossen und den geänderten Ent-
wurf mit Stand 04/06 einschließlich der textlichen Festsetzungen beschlos-
sen und diesen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 und
§ 4 BauGB bestimmt. Die Änderung betrifft im Wesentlichen folgende Punkte:
– Art der baulichen Nutzung in Sondergebiet Erholung, Wochenendhaus-

gebiet (SO) u.
– Allgemeines Wohngebiet (WA) für zwei Grundstücke
– Maß der baulichen Nutzung: SO max. GRZ/GFZ 0,2; WA max. GRZ 0,25;

max. GFZ 0,5
– offene Bauweise auf Einzelhäuser beschränkt, ausnahmsweise Haus-

gruppen zulässig
Der Entwurf des geänderten Bebauungsplanes „Wochenendhausgebiet Aka-
zienweg“ mit Stand 04/06 (siehe beiliegender Lageplan) einschließlich der
textlichen Festsetzungen und der Begründung liegen in der Zeit

vom 15. Mai bis einschließlich 20. Juni 2006
in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), OT Groß
Kreutz, Alte Gartenstraße 2, Flurbereich zu folgenden Zeiten öffentlich aus:
montags 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
dienstags 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
donnerstags 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
freitags 7:00 bis 12:00 Uhr
Während dieser Auslegungszeit können von jedermann Anregungen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Groß Kreutz (Havel), den 05.05.2006

Kalsow
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils


